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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Baugesetzbuchs 

A. Problem 

Zur Zeit gibt es große rechtliche Probleme bei der Genehmigung 
von Energieversorgungsanlagen, die durch Einzelbetreiber er-
richtet werden sollen. 

B. Lösung 

Eine stärkere Privilegierung bzw. eine Klarstellung der Privilegie-
rung sollte Anlagen zur Erzeugung e rneuerbarer Energien stärker 
begünstigen. Durch Änderung des Baugesetzbuchs werden An-
lagen zur Erzeugung regenerativer Energien in den vorhandenen 
Privilegierungstatbestand aufgenommen. 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Keine 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Baugesetzbuchs 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel i 

Das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekannt-
machung vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 2 des Gesetzes 
vom 23. November 1994 (BGBl. I S. 3486), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 5 Nr. 7 werden hinter dem Wo rt  „Roh-
stoffvorkommen" die Wörter „die Ausweitung vor-
handener Potentiale an erneuerbaren Energien" 
eingefügt. 

2. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird nach Nummer 5 das Wort 
„oder" durch ein Komma und nach Nummer 6 

der Punkt durch das Wort „oder" ersetzt sowie 
folgende Nummer 7 angefügt: 

„7. der Erforschung, Entwicklung oder Nut-
zung der Windenergie oder sonstiger er-
neuerbarer Energien dient, es sei denn, die 
Gemeinde hat bereits die Ausschöpfung 
des beantragten Energieträgers planerisch 
festgelegt oder ausgeschlossen." 

b) In Absatz 3 Satz 2 sind nach den Wörtern „auf 
Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruk-
tur" die Wörter „und zur Nutzung erneuerbarer 
Energien" einzufügen. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1996 in Kraft. 
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Begründung 

Eine umwelt- und ressourcenschonende Energiever-
sorgung erfordert eine verstärkte Anwendung er-
neuerbarer Energien. Dies wird insbesondere bestä-
tigt durch jüngste Untersuchungen über die Schäden 
durch fossile Energieträger und die sich aus der Nut-
zung fossiler Energieträger ergebende CO 2-Bela-
stung. Erneuerbare Energien müssen neben der 
Energieeinsparung einen wichtigen und wachsen-
den Beitrag zum Schutz der Erdatmosphäre und des 
Klimas leisten, indem sie die CO2-Emissionen ver-
mindern. In Deutschland wurde in Teilbereichen be-
reits ein sehr hoher technologischer Standard er-
reicht. So hat die Bundesregierung seit 1982 die Ent-
wicklung der Photovoltaik mit 825 Mio. DM, die 
Windenergie mit 196 Mio. DM und die Energiege-
winnung aus Biomasse mit 68 Mio. DM durch ihr For-
schungsprogramm „Erneuerbare Energien" geför-
dert. Darüber hinaus gab es für Photovoltaik und 
Windenergie Förderprogramme zur Markteinfüh-
rung. 

Der Bundestag hält die erneuerbaren Energien ge-
nauso für förderungswürdig wie den Kohlebergbau 
zur Energieversorgung. Dies ergibt sich aus dem ein-
stimmigen Beschluß des Deutschen Bundestages 
vom 23. Juni 1994 über das Zweite Gesetz zur Ände-
rung des Gesetzes zur Förderung der bäuerlichen 
Landwirtschaft, der auch die Privilegierung regene-
rativer Energieanlagen vorsah, allerdings vom Bun-
desrat abgelehnt wurde. 

Bereits seit den 70er Jahren werden die regenerati-
ven Energiequellen in Forschung, Entwicklung, De-
monstration und Markteinführung durch öffentliche 
Mittel (über 3 Mrd. DM im Inl and, über 3,5 Mrd. DM 
in Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern) wegen 
ihres umwelt- und ressourcenschonenden Beitrags 
zur Energieversorgung gefördert. Mit der Aufnahme 
der erneuerbaren Energien in den Privilegierungstat-
bestand wird zum Ausdruck gebracht, daß diese Be-
standteil öffentlicher Energieversorgung sein müssen 
wie konventionelle Stromerzeugungsanlagen. Dabei 
sollen die Rechte der Gemeinden, denen kraft Ver 

fassung die Planungshoheit zusteht, bestätigt wer-
den. 

In der Diskussion zur Privilegierung von Anlagen zur 
Erzeugung regenera tiver Energien sind als mögliche 
alternative Änderungen des § 35 auch die Begren-
zung der Privilegierung auf Einzelanlagen in der An-
fügung § 35 Abs. 1 Nr. 7 oder die folgenden Ergän-
zungen des Gesetzes: 

a) § 35 Abs. 1 Nr. 4 Baugesetzbuch wird wie folgt er-
gänzt (Ergänzung hervorgehoben): 

„4. dem Fernmeldewesen, der öffentlichen Ver-
sorgung mit Elektrizität einschließlich von 
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, 
Gas, Wärme und Wasser, der Abwasserwirt-
schaft oder einem ortsgebundenen gewerbli-
chen Betrieb dient," 

b) Der letzte Satz von Absatz 3 wird wie folgt ergänzt 
(Ergänzung hervorgehoben): 

„Auf Maßnahmen zur Verbesserung der Agrar-
struktur und zur Nutzung erneuerbarer Energien 
ist besonders Rücksicht zu nehmen. " 

Nachdem der Deutsche Bundestag einer Privilegie-
rung von Anlagen zur Erzeugung regenera tiver 
Energien durch Ergänzung des Baugesetzbuchs im 
Rahmen der Novelle zum Gesetz zur Förderung der 
bäuerlichen Landwirtschaft im Juni 1994 zugestimmt 
hatte, wurde diese Änderung nach langen Diskussio-
nen vom Bundesrat im September 1994 verhindert. 
Da nach einer Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 16. Juni 1994 die Bewilligung von 
Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien na-
hezu zum Erliegen gekommen ist, besteht nach wie 
vor ein dringender Regelungsbedarf durch die Ände-
rung des Baugesetzbuchs. 

Die Inkraftsetzung zum 1. Januar 1996 soll kommu-
nalen Belangen zur Flächennutzungsplanung Rech-
nung tragen. 




